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Mit jedem einzelnen Verstoß läuft der Verwender einer entspre-
chenden Anzeige Gefahr, sich gegenüber abgelehnten Bewer-
bern bzw. Bewerberinnen schadenersatzpflichtig zu machen.  
 
Und auch wenn dies im ersten Moment verrückt klingt, es gibt 
Bewerber, die sich darauf „spezialisiert“ haben, ihr „Einkommen“ 
mit Schadenersatz aufzubessern, selbst wenn sie an der Stelle 
gar kein Interesse gehabt hätten. Dies lohnt sich, denn allein der 
Ersatz für den immateriellen Schaden einer benachteiligten Per-
son beläuft sich in der Regel auf drei Bruttomonatsgehälter, 
wenn eine Einstellung auch bei benachteiligungsfreier Auswahl 
nicht erfolgt wäre. Andernfalls kann der Schaden sogar noch 
höher ausfallen. Auch darf man nicht vergessen, dass dieser 
Schadenersatz nicht nur von einer benachteiligten Person, son-
dern auch von mehreren geltend gemacht werden kann. Eine 
fehlerhafte Stellenbeschreibung reicht bereits als Indiz, dass eine 
Benachteiligung möglich erscheint. Im Streitfall ist der poten-
tielle Arbeitgeber verpflichtet nachzuweisen, dass keine Diskri-
minierung erfolgte. 
 
Wichtig ist daher, die Schwerpunkte der ausgeschriebenen Stelle 
auf Eignung, Leistung und Befähigung zu legen. Sie müssen sich 
fragen, wer unabhängig von den oben genannten diskriminie-
renden Kriterien allein aufgrund von Vorbildung, bisherigem be-
ruflichem Werdegang und persönlichem Eindruck am besten für 
die von Ihnen zu besetzende Stelle geeignet ist. 
 
Wie also soll sie aussehen, die korrekte und ansprechende Stel-
lenanzeige in der heutigen Zeit? 
 
Ansprechend das Design  
 
Egal ob für Printmedien oder Internet - ein bildhaftes Stellenan-
gebot fällt immer auf. Fügen Sie mindestens ein Bild aus der 
Praxis, wenigstens aber das Logo hinzu, und vergessen Sie in der 
Praxisanschrift die Adresse der Homepage nicht. Darüber kann 
sich der Interessent/die Inte-
ressentin schon vorab ein gu-
tes „Bild“ über die Praxis ma-
chen. 
 
Auf jeden Fall sollte die Stel-
lenanzeige beinhalten, was Sie 
suchen, also ZMF, ZMV, ZMP 
... Damit geben Sie schon ein-
mal die grundsätzliche Quali-
fikation vor. Wie von Frau 
Neumann schon erklärt, auf 
jeden Fall eine geschlechts-
neutrale Ansprache nutzen. 
Eintrittsdatum und die zu 
leistende Stundenanzahl sind 
ebenso wichtig, um schon 
einmal im Vorfeld eine grobe 
Selektion der Bewerbungen 
gewähren zu können. Weisen Sie auf jeden Fall auf Besonderhei-
ten hin, sei es eine Befristung oder eine übertarifliche Bezah-
lung. 
 
Der schwierigste Teil ist immer die Stellenbeschreibung an sich. 
Mit ihr möchte die Praxis im Grunde ja schon die Parameter set-
zen für die Bewerber. Vom Format her können Sie sich für eine 

Aufzählung oder einen Fließtext entscheiden. Der Fließtext eig-
net sich - gerade in Form von geschickt formulierten Fragen - 
jedoch besser, um die Vorgaben der Parameter auch juristisch 
korrekt zu umschreiben. 
 
Eine Zeitungsannonce in regionalen Blättern ist oft die erste 
Wahl vieler Praxen. Verkennen Sie aber nicht die Reichweite von 
Social Media. Es gibt viele spezielle Gruppen von (zahn)medi-
zinischem Personal. Stellen Sie also die Anzeige auch dort ein. 
Das hat eine größere Reichweite und ist sogar kostenfrei. Und 
wenn Sie selbst hierzu keinen Zugang haben, dann bitten Sie 

doch ein Teammitglied oder 
sonstige Personen mit social 
media Aktivitäten darum. 
Wenn Sie auf Personalvermitt-
lungsagenturen zurückgreifen, 
vergewissern Sie sich, dass de-
ren für Ihre Praxis erstellte 
Stellenanzeige den juristischen 
Vorgaben entspricht.  
 
An dieser Stelle gebe ich ab 
an Frau Neumann, die Ihnen 
noch weitere Tipps aus der ju-
ristischen Ecke geben wird.  
 
Juristisch ohne Stolperfallen 
 
Häufig verwendete, aber typi-
sche Formulierungen, die als 

diskriminierend gewertet werden, sollten also gar nicht verwen-
det werden (so z.B. auch „Sie verfügen über ein gepflegtes Äu-
ßeres“ => dies könnte als Benachteiligung von Bewer-
bern/Bewerberinnen mit Behinderung gewertet werden). 
 
Statt „Bewerbungsunterlagen mit Foto“ fordern Sie besser „aus-
sagekräftige Bewerbungsunterlagen“ an.  

Exkurs: Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz 
 
Das AGG gilt nicht nur für Stellenanzeigen, sondern für 
sämtliche arbeitsrechtlichen Vorgänge. Als Praxisinhaber/in 
haben Sie dafür Sorge zu tragen, dass sämtliche praxisbezo-
genen Abläufe und Rahmenbedingungen und getroffenen 
personalrechtlichen Maßnahmen mit dem Inhalt des AGG zu 
vereinbaren sind. Weiterhin müssen Sie den Text des AGG im 
Betrieb bekannt machen. Übrigens können auch Mitarbei-
ter/innen, nicht nur Arbeitgeber/innen, gegen das AGG ver-
stoßen, was zu arbeitsrechtlichen Konsequenzen führen 
kann. Auch aus diesem Grund ist es wichtig, die Mitarbei-
ter/innen über das AGG zu informieren und sich die Kenntnis-
nahme am besten schriftlich bestätigen zu lassen. 

Diana Bernardi (München): 
 
Die ausgebildete Arzthelferin (und Mutter von 5 Kindern) hat 
zahlreiche Weiterbildungen im Medizin-, Management- und 
IT-Bereich absolviert und betreibt seit 2009 die Praxisbera-
tung medConsiliarius für Ärzte und Zahnärzte. 
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Auch Deutsch als Muttersprache darf nicht verlangt werden, für 
die Ausübung des Berufs erforderliche Deutschkenntnisse jedoch 
schon (diese sind gerade im medizinischen Bereich sehr wichtig, 
können im Einzelfall jedoch bei Ausländern durchaus vorliegen, 
bei Muttersprachlern möglicherweise auch nicht). 

Eine Diskriminierung wegen des Lebensalters (z.B. Suche nach 
„Berufseinsteigern“ oder „Young Professionals“) bezieht sich übri-
gens nicht nur auf ältere Menschen, sondern kann in jedem Alter 
vorliegen, so dass letztlich auch schon junge Menschen diesbezüg-
lich diskrimiert werden können (z.B. auch durch die Formulierung, 
dass jemand mit „Berufs- und Lebenserfahrung“ gesucht wird). 
Gerade für Zahnarztpraxen nicht uninteressant: eine Bevorzu-
gung von Nichtrauchern verstößt nicht gegen das AGG. 
 
Was viele Arbeitgeber/innen ebenfalls nicht wissen: Sie sind gem. § 
81 Abs. 1 SGB IX verpflichtet zu überprüfen, ob freie Arbeitsplätze 
mit schwerbehinderten Menschen, insbesondere solchen, die bereits 
bei der Agentur für Arbeit arbeitslos oder arbeitssuchend gemeldet 
sind, besetzt werden können. Dem Bundesarbeitsgericht (BAG) 
reichte ein Verstoß hiergegen für die Vermutung einer Benachteili-
gung von Menschen mit Behinderung. Setzen Sie sich daher unbe-
dingt frühzeitig mit der Agentur für Arbeit in Verbindung! 
 
Der Anfang ist gemacht 
 
Jetzt wird es spannend. Mit etwas Glück werden Sie in der 
nächsten Zeit einen kleinen Stapel an Bewerbungen erhalten. 
Wie sollte die Praxis mit den schriftlichen Unterlagen umgehen, 
wie selektieren, wie absagen, und vor allem auch hier wieder: 
welche juristischen Stolperfallen gilt es zu meiden - diese Punk-
te behandeln wir in der nächsten Ausgabe. Behalten Sie den 
Durchblick im Bewerbungsdschungel - wir unterstützen Sie. 

 
Diese Artikelserie wurde bereits ab der Ausgabe 12-2013 im 
Niedersächsischen Zahnärzteblatt veröffentlicht. Wir danken für 
die Nachdruckgenehmigung. Die Folge 2 zum Thema „Bewerber-
Mikado“ erscheint in „Forum“ 120 im September 2014. 

Dauerthema Hygiene: 
Neuer Rahmen-Hygieneplan online verfügbar 
 
Im Mai 2014 haben der Deutsche Arbeitskreis für Hygiene in der 
Zahnmedizin (DAHZ) und die BZÄK einen neuen Rahmen-
Hygieneplan (RHP) vorgelegt, der auf Basis der potentiellen In-
fektionsgefahr in der Zahnarztpraxis konzipiert wurde. Er muss 
auf die individuellen Praxisgegebenheiten übertragen und in ei-
nen praxisspezifischen Hygieneplan umgesetzt werden. Dabei 
gilt es das jeweilige Behandlungsspektrum der Praxis zu berück-
sichtigten. Individuelle 
Eintragungen im als 
pdf-Datei verfügbaren 
Rahmen-Hygieneplan 
können direkt am 
Computer vorgenom-
men werden (hierfür 
ist eine neuere Version des Adobe Reader erforderlich, die zu-
sammen mit dem RHP von der DAHZ-Website herunter geladen 
werden kann). Gegebenenfalls muss der Hygieneplan durch wei-
tere Arbeitsanweisungen ergänzt werden – bei Bedarf ist er zu 
aktualisieren. Der Praxisinhaber muss den Beschäftigten bei ihrer 
Einstellung, bei Veränderungen in ihrem Aufgabenbereich und 
auch bei Einführung neuer Arbeitsverfahren anhand des Hygie-
neplanes geeignete Anweisungen und Erläuterungen erteilen. 
Die Unterweisungen sind bei Bedarf oder mindestens in jährli-
chen Abständen zu wiederholen und auch zu dokumentieren.  
Hier der Link zu dem Plan: http://www.dahz.org/7.html 
Ebenfalls neu verfügbar ist der DAHZ-Hygieneleitfaden 2014, 
man findet ihn unter: http://www.dahz.org/5.html 
Grundlegende Hygiene-Anforderungen für Zahnarztpraxen 
zum Schutz vor Infektionen sind in einem Aufsatz von 2006 be-
schrieben: http://preview.tinyurl.com/nqz674e 
 
 
(Zahn-)Ärzte in sozialen Medien: 

Ärztliche Schweigepflicht in Gefahr? 
 
Einerseits wird Ärzten und Zahnärzten heute geraten, sich auch 
der Möglichkeiten der sozialen Netzwerke im Internet zu bedie-
nen, um für ihre Angebote zu werben, oder z.B. auch um Perso-
nal zu rekrutieren, wie im nebenstehenden Beitrag empfohlen. 
Andererseits gilt es, gewisse Fallstricke zu vermeiden und z.B. 
nicht die ärztliche Schweigepflicht und Datenschutzbestimmun-
gen zu verletzen. Die Bundesärztekammer stellt auf ihrer Websi-
te einen Ratgeber zum Thema: „Ärzte in sozialen Medien - Wor-
auf Ärzte und Medizinstudenten bei der Nutzung sozialer Me-
dien achten sollten“ zur Verfügung: 
http://preview.tinyurl.com/p2vaxux 
 
 

Was machen 40 Mio Gesundheits-Surfer? 
 
Mittels einer online-Befragung, an der sich über 3000 Personen 
beteiligten, wurde die Internetnutzung in Bezug auf Gesund-
heitsthemen untersucht. Eine Kurzfassung der von Prof. Mike 
Friedrichsen, Stuttgart Media University, und Dr. Alexander 
Schachinger, heatlhcare42.com, herausgegebenen Studie kann 
heruntergeladen werden unter 
http://preview.tinyurl.com/p6akofu 

Melanie Neumann (Regensburg): 
 
Die seit 2008 in eigener Kanzlei niedergelassene Rechtsan-
wältin (die u.a. einige Semester Medizinstudium, Praktika in 
Kliniken und studienbegleitende Tätigkeit als Praxismanage-
rin vorzuweisen hat) ist auf Medizinrecht spezialisiert und 
für div. Organisationen beratend tätig. 
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Magische Heilmethoden Teil 6: 
Zaubermedizin an deutschen Universitäten 
von Mandy Himmelblau – ganzheitliche Erklärfee 
 
 
 
Ungefähr die Hälfte aller Zahnärzte hat 
keinen Doktortitel. Sie alle wissen, dass es 
für eine vernünftige Behandlung der Pa-
tienten nach den Regeln der ärztlichen 
Kunst darauf auch nicht ankommt. Trotz-
dem fuchst es manche Kollegen, dass sie 
keinen Titel haben, mit dem sie sich 
schmücken können (die DDR-Kollegen mit 
Examen bis 1990 haben immerhin eine 
Diplomarbeit geschrieben). 
 
Für diese Kollegen gibt es die Möglich-
keit, gegen „Sitzfleisch und Geld“ ™ und 
eine Abschlussarbeit, die vom Umfang her 
mit einer Seminararbeit zu vergleichen 
ist, den begehrten Titel „Master of Arts“ – 
MA - zu erwerben. 
 
Ihre Patienten werden begeistert sein, 
wenn sie auf Ihrem Praxisschild lesen, 
dass Sie einen Titel in Geisteswissen-
schaften besitzen und jetzt auch ganz-
heitlich behandeln! 
 
Hier können Sie sich einschreiben: 
Institut für transkulturelle Gesundheits-
wissenschaften (IntraG) an der Universtät 
Viadrina Frankfurt/Oder. Geleitet wird das 
Institut von Prof. Harald Walach, dessen 
Stiftungsprofessur von der Firma Heel, ei-
nem Hersteller homöopathischer Mittel, 
finanziert wird. 
http://de.wikipedia.org/wiki/Harald_Walach 
 
Das postgraduale Studium dauert 4 Se-
mester und umfasst 
 
2 Pflichtbereiche 
Biologische Medizin 15 ECTS-Punkte* 
Kulturwissenschaften 15 ECTS-Punkte* 
 
2 Wahlpflichtbereiche 15 ECTS-Punkte* 
u.a. Krankheit als ordnendes Prinzip, Sys-
temische Aufstellungsarbeit, Mitochond-
rienmedizin, Ayurveda, Traditionelle abend-
ländische Medizin, Homotoxikologie 
 
Masterarbeit 15 ECTS-Punkte* (mind. 35 
Seiten Text) 
 
Sie leisten:  
• 10.000 Euro 
• 2-5 Tage Anwesenheitspflicht pro 

Semester 

Sie bekommen: 
(http://kwkm.eu/info/Studiengang/Das%2
0bringt%20der%20Studiengang.html) 
• Vollqualifikation Psychosomatische 

Grundversorgung 
• Moderatorenausbildung (Leiter ärzt-

licher Qualitätszirkel etc.) 
• Ausbildung zum ärztlichen Klangthe-

rapeuten 
• Seminarleiterschein Autogenes Trai-

ning (Kassenabrechnung Entspan-
nungsverfahren) 

• Wichtigste Bausteine für die ärztli-
chen Zusatzbezeichnungen Natur-
heilverfahren und Homöopathie 

 

Außerdem: 
• Zahlreiche Fortbildungspunkte der 

Ärztekammern (bis zu 250 Punkte) 
• Qualifikation für Forschung und 

Qualitätssicherung 

 
Vor der Anfertigung der Masterarbeit brau-
chen Sie keine Angst zu haben. Sie ist nicht 
vergleichbar mit der Abschlussarbeit eines 
konsekutiven Masterstudiums, wo man sie 
mit einer Diplomarbeit gleichsetzen kann. 
 
Hier beim IntraG reicht es z.B. völlig, 
wenn Sie eine retrospektive Fragebogen-
aktion mit 42 Probanden zur subjektiven 
Befindlichkeit durchführen. Es wurden in 
diesem Fall Heuschnupfenpatienten be-
fragt, ob es Ihnen nach der Behandlung 
mit Radionik besser ging. Mit dem Radio-
nikgerät soll das „Energiefeld“ des Patien-
ten „gelesen“ und durch Übertragung 
„passender virtueller Schwingungsmus-
ter“ eine Besserung der Krankheitssym-
ptome erreicht werden: http://www.quan 
tec.eu/deutsch/pdf/Heuschnupfen.pdf 

Die am meisten Aufsehen erregende Mas-
terarbeit, die je am IntraG veröffentlicht 
wurde, behandelt eine Versuchsanord-
nung mit dem so genannten Kozyrevspie-
gel eines Berliner Orthopäden, mit der 
untersucht werden sollte, ob Menschen in 
der Lage sind hellzusehen. Der Kozyrev-
spiegel ist eine Röhre aus Aluminium, in 
der sich die Versuchspersonen einige Zeit 
aufhalten. Mittels Scalarwellen werden 
angeblich Wurmlöcher in der Raumzeit 
geöffnet, und die Probanden könnten so-
mit Kontakt zu Verstorbenen und Außer-
irdischen aufnehmen. 
 
Tja, liebe Zahnärzte, ich könnte mir vor-
stellen, dass es noch viele schöne Themen 
gibt, mit denen man hervorragend Cargo-
Kult-Wissenschaft betreiben kann.  
(http://de.wikipedia.org/wiki/Cargo-Kult-
Wissenschaft) 
Ich bin jedenfalls gespannt auf weitere 
Forschungsergebnisse. 
 

Ihre Mandy 
 
 
Zum Weiterlesen: 
•    http://scienceblogs.de/kritisch-
gedacht/2010/12/12/akademische-
esoterik-der-fall-viadrina-13/ 
•    http://www.zeit.de/2010/37/M-
Alternativmedizin/komplettansicht 
•    http://www.spiegel.de/spiegel/a-
730444.html 
 

* ECTS = European Credit Transfer System. 
Es soll Studienleistungen innerhalb Europas 
vergleichbar machen. ECTS-Punkte sind Zeit-
Äquivalente: 1 ECTS-Punkt entspricht einer 
zeitlichen Belastung von 30 Stunden im 
Selbst- und Präsenzstudium. Bei einem Mas-
terstudium bspw. sollte ein Studierender auf 
60-120 Punkte kommen. 

Wirtschaftsfaktor Komplementärmedizin
„Jährlich geben Patienten in Deutschland 
zwei bis drei Milliarden Euro aus eigener 
Tasche für komplementäre Heilverfahren 
aus … Es handelt sich also um einen 
ernstzunehmenden Wirtschaftsfaktor, so 
dass eine Zusatzqualifikation in Form ei-
nes Masters für die Beteiligten auch in 
dieser Hinsicht sinnvoll erscheint.“ So die 
Erläuterung/Begründung des Studien-
gangs auf der Website des IntraG, vgl. 
http://tinyurl.com/kacftsg.
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MWM – ein Akronym, das man kennen muss? 
 
 
 
 
Mitnichten, liebe Leser, mitnichten. 
Aber doch vielleicht eines, das man kennenlernen sollte: 
 

Das Mid-Winter Meeting der Chicago Dental Society  
 
Es ist das größte Treffen der Zahnmedizin auf dem amerikanischen 
Kontinent. Und zwar jährlich in Chicago, genau dann, wenn Chi-
cago am kältesten ist, immer in der letzten Woche im Februar. 
Beste Reisezeit? Eigentlich nicht, Temperaturen um den Gefrier-
punkt, aber oft strahlend blauer Himmel, wenig Tourismus, niedri-
ge Hotelpreise und eine Zeit, die in Deutschland meistens nicht 
mit Urlauben oder wichtigen Terminen kollidiert. Die Jecken vom 
Rhein mögen mir die Bewertung des Karnevals verzeihen. 

Chicago, drittgrößte Stadt der USA, am Lake Michigan gelegen 
und platt wie sonst nur Holland an der Küste. Heimat berühm-
ter Museen und Heimat der berühmtesten Bauwerke der Welt. 
Mies von der Rohe 
und Frank Lloyd 
Wright haben sich 
hier richtig ausge-
tobt, kilometerlange 
Parkanlagen mitten 
in der Stadt. Ein 
schöner Wolkenkrat-
zer neben dem ande-
ren, sogar in Art-
Deco. Dazu lädt die 
mondäne Michigan 
Avenue „Magnificent 
Mile“ zum Shoppen 
und Flanieren ein, 
und kulinarisch gibt 
es nichts, was man 
hier nicht finden 
kann: Prime Beef 
Steaks bei Gibsons, Fusion bei „The Girl & the Goat“, Molekular 
im Alinea, originale Diners wie in Al Capones Zeiten, Mexican 
food in Obamas Lieblingsrestaurant Topolabamba: you name 
it and you will find it. 
 
Chicago ist immer ein Touristenmagnet und im Monat Februar 
alles leer, preiswert und zugänglich. Wenn man denn Zeit und 
Energie findet neben den dentalen Aktivitäten. Denn das MWM 
ist ein Event. Nicht nur 8000 Aussteller und insgesamt 30.000 
Menschen treffen sich täglich im McCormick Center, sondern 
drum herum passiert eine Menge mehr. 

Chocolate Cake bei Gibsons

Chicago Skyline
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Uns mögen unsere Pflichtfortbildungspunkte manchmal lästig 
sein, aber in den USA werden die Zulassungen als Zahnarzt in 
den einzelnen Bundesstaaten zeitlich begrenzt und müssen re-
gelmäßig erneuert werden. Dazu müssen, ähnlich unserer Rege-
lung, genügend CE Points gesammelt werden, sonst erlischt die 
Lizenz zum Bohren. Ähnliches gilt übrigens auch für Zahnarzt-
helferinnen und Dental Hygienists. Je nach Bundesstaat sind die 
Anforderungen lascher oder restriktiver, meist müssen aber viele 
Hundert Fortbildungsstunden im Jahr nachgewiesen werden. 
Daher überrascht nicht, dass während des MWM nicht nur letzte 
Neuigkeiten verbreitet und Produkte vorgestellt werden, sondern 
auch so ziemlich jeder, der CE Punkte anbieten kann, selbiges 
auch tut. Man munkelt, dass es nirgendwo einfacher ist, viele 
Punkte zu sammeln als auf dem MWM. Alles, was in der denta-
len Welt Rang und Namen hat, findet sich in Chicago ein. 
 
Und so ziemlich alle amerikanischen Gesellschaften und Vereini-
gungen veranstalten zeitgleich ihre Jahreshauptversammlungen 
und ihre Kongresse. Die elitäre Academy of Restorative Den-
tistry, die Ende des 19. Jahrhunderts gegründet wurde und auf 
150 Mitglieder begrenzt ist, genauso wie die altehrwürdige Aca-
demy of Operative Dentistry (AOD). Beide bieten erstklassige 
wissenschaftliche Programme an, die allein eine Anreise lohnen 
würden. Referenten aus der ganzen Welt stellen Ihre wissen-
schaftlichen Ergebnisse vor, oftmals weit bevor Veröffentlichun-
gen erhältlich sind. Auch im nächsten Jahr werden auf diesem 
Kongress weltbekannte Koryphäen sprechen. 
 
Natürlich gehört auch die große Exhibition Hall im McCormick 
Convention Center zum MWM. Alle Firmen, Depots und Global 
Player, die auf dem amerikanischen Markt mitspielen, sind vor Ort. 
Und wie überall werden tagsüber Kontakte an den Ständen geknüpft, 
aber die großen Deals dann abends an angenehmeren Orten abge-
schlossen. Henry Schein, Patterson Dental, Orange-Dental oder 
Suni, um nur ein paar ganz große zu nennen, überbieten sich jähr-
lich mit Ihren Ständen und After-Show-Parties. Das kennen wir ja 
alles von den legendären Veranstaltungen alle 2 Jahre auf der IDS. 
 
Interessant für den europäischen Besucher sind natürlich nicht 
sonderlich die Sitzkurse für CE Points, sondern die Neuigkeiten 
auf dem Dentalmarkt, denn das MWM ist DER Zeitpunkt, wann 

große und kleine Erfinder ihre mehr oder minder genialen neuen 
Ideen zeigen. Ganz vorne sind immer wieder die Israelis, die in 
der Zahnmedizinforschung ganz weit vorne liegen und immer 
wieder mit ganz ungewöhnlichen Ansätzen auffallen. Als in Euro-
pa noch keiner von den SAF Feilen (selbstadjustierenden Feilen) 
gehört hatte, konnte ich auf dem MWM schon die ersten Proto-
typen in die Hand nehmen und an Acrylblöcken ausprobieren. 
Geniale Idee, wir feilen uns den natürlichen Wurzelkanal nicht 
kreisrund, bis die Guttapercha überall passt, und schwächen uns 
damit eventuell die Wurzel, sondern reinigen die zugänglichen 
Hauptkanäle mit einem rotierenden flexiblen Netzgeflecht aus 
Nickel-Titan, desinfizieren die Seitenkanälchen und füllen ther-
moplastisch ab. Natürlich gab es viele Anfangsprobleme, aber 
die SAF ist heute ein System, das so einige Endodontisten in ih-
rem Armamentarium nicht mehr missen möchten. 

Vor ein paar Jahren wurde ein Oberflächenanästhetikum der 
Spitzenklasse angeboten: 10% Tetracain, 10% Lidocain, 2,5% 
Prilocain und 2% Phenylephedrin. Sollte wie eine kleine Infiltra-
tionsanästhesie wirken. Klar, wir glauben dem Verkäufer ja nicht 
alles  direkt.  Also ausprobiert.  Ein bisschen  „best-topical-ever“  

Selbstversuch macht klug

So verkauft man DVT’s
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mit einem Q-Tipp auf der Messe an die Wurzel des eigenen obe-
ren Schneidezahns, 30 Sekunden warten und los geht die Luzi. 
Nach 5 Minuten ist der Zahn so betäubt, als hätte er eine klassi-
sche lokale Injektion bekommen, einfach taub, und wird immer 
mehr, hält gute 30 Minuten an. Hammer … 
 
Dieses Jahr das DentalVibe in Weiterentwicklung. Ebenfalls eine 
geniale einfache Idee. Das Dental-Vibe ist ein kleines Injektions-
gerät, das wie eine elektrische Zahnbürste mit zwei Plastiknip-
peln vibrierend leicht auf das Zahnfleisch aufgesetzt wird, und 
dann wird mit einer herkömmlichen Nadel injiziert. Nach der 
Theorie des Gate-Control werden durch die Vibrationen die 
Schmerzsensationen so gefiltert, dass die Injektion auch ohne 
Oberflächenanästhesie völlig schmerzfrei ist. Das ließen wir auch 
nicht ohne Selbsttest durchgehen. An dieser Stelle sei angemerkt, 
dass die örtlichen Messeaufpasser es nicht gerne sehen, wenn an 
Messeständen Menschenversuche durchgeführt werden, bei de-
nen unter Umständen sogar die Haut penetriert wird. Aber wir 
waren schnell genug. DentalVibe funktioniert einwandfrei. 

 
Ein bisschen Disneyland überall.  Stühle  für  Kinder, die einladen, 
und Röntgengeräte, die keinem Kind mehr Angst machen. Keine 
Lust auf ein Foto vom Zahn, wenn dieses Tier lacht?  
 
Was dem kritischen Deutschen ja immer wieder auffällt, ist die 
Verschiebung der Wertigkeiten. 
 
Während sich auf einer IDS die Firma Miele, aufgrund ihrer gu-
ten Lobbyarbeit in Deutschland breit aufgestellt, mit einer ge-
fühlten halben Halle präsentiert, leistet sich die gleiche Firma 

auf der größten amerikanischen Fachmesse nur einen 9-
Quadratmeter-Stand mit einem Thermodesinfektor, einem 
Staubsauger und einem Plakat, ohne Personal. Nehmen‘s die 

Amis mit der Hygiene nicht so genau? Nun, man weiß es nicht. 
Auf jeden Fall ist nicht in jeder Praxis in den Staaten ein RDG 
(Reinigungs-Desinfektions-Gerät) Pflicht.  
 
Stirnrunzeln lassen mich auch so manche Messepreise. Auch 
wenn man weiß, dass Porsche in den USA preiswerter ist als zu 
Hause in Deutschland, und das nicht wegen Steuern, sondern 
wegen der Verkaufspolitik aus Zuffenhausen, wundert es einen 
doch schon sehr, wenn renommierte deutsche Firmen wie Kavo, 
Sirona oder Zeiss ihre Produkte in den USA zum halben Preis an-
bieten. Nun passt so ein schönes ProErgo nicht in jeden Koffer, 
aber so manche Vorahnung, dass wir in Deutschland eben keine 
Marktpreise sondern Mondpreise sprich Dentalpreise zahlen 
müssen, wird hier genährt. So kostet die 120 ml-Kartusche 
Composit als Autopolymerisat etwa 10 Dollar, hier in Deutsch-
land werden da einfach mal 120 Euro für ein ähnliches Produkt 
aufgerufen. Gut, wenn man nicht alles weiß. 
 
Die wahren Highlights eines Meetings gehen dann aber erst 
abends los. Fünf-Sterne-Hotels für 100 Euro die Nacht, die vor 

Geschichte und Bedeutsamkeit nur strotzen: ein Drake, ein Fair-
mont, das Ritz Carlton, jedes davon eine Pracht. Reisender Ge-
schäftsmann, was willst Du mehr? 

Melman an der Wand

Einsamer Miele-Stand

So wird eine Flasche Wodka serviert
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Dann abends in die Kingston Mines für Blues Liebhaber, denn 
Blues und Jazz sind in Chicago allgegenwärtig. Oder doch auf 
die Rooftopbar im Wits Hotel, oder richtig abzappeln im Excali-
bur? Oder doch Sport: Chicago Bulls, Bears oder Blackhawks. 

Welche Sportart haben Sie denn am liebsten? 
 
Wenn es draußen klar und die Sicht gut ist, dann ist ein Abend-
essen auf dem Hancocktower nicht zu toppen. Mit dem Aufzug 
in 10 Sekunden auf den 95. Stock, ans Fenster platziert und First 
Class essen und trinken im Signature Room. A night and a view 
you will never forget, I promise. 
 
Und weil Chicago in jedem Jahr die neuesten Dinge der dentalen 
Welt präsentiert und die Stadt immer neue Überraschungen 
birgt, ist der Flug zum 150. MWM in Chicago im nächsten Jahr 
bereits gebucht. 
 
Dr. Andreas Bien, Herzogenrath, kontakt@dr-bien.de 

 

Dancing Queen im Excalibur 

John Hancock Center 344m hoch

Blick aus dem Signature Room
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Ohne Moos nix los: Die Abrechnung nach der – nicht mehr 
ganz so - neuen GOZ in der täglichen Routinepraxis 
Knackpunkte (3): Fragestunde 
 
 

 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
zum Glück lassen sich manche Fragen zur 
Abrechnung auch einmal kurz und bün-
dig und ohne allzu weitschweifige Aus-
führungen beantworten. In der Art der 
neudeutschen „FAQs“ (Frequently Asked 
Questions) oder „Q & A“ (Questions and 
Answers) sollen hier einige häufige Fra-
gen zur Abrechnung nach der GOZ 2012 
besprochen werden. 
 
Frage: 
Wie wird die Verwendung von parapul-
pären Stiften zur Verankerung einer Fül-
lung in der Privatliquidation berechnet? 
 
Antwort: 
Die parapulpäre Stiftverankerung (die 
frühere GOZ-Nr. 213) ist in der neuen 
GOZ nicht mehr enthalten. Medizinisch 
notwendige zahnärztliche Leistungen, die 
nicht in der GOZ oder dem für Zahnärzte 
geöffneten Bereich der GOÄ aufgeführt 
sind, werden analog nach § 6 Abs. 1 GOZ 
nach einer in Art, Kosten- und Zeitauf-
wand gleichwertigen Leistung berechnet. 
Welche nach Art, Kosten- und Zeitauf-
wand gleichwertige Leistung als "Ana-
log-Leistung" herangezogen wird, liegt 
im Ermessen des Zahnarztes. Weitere 
Hinweise hierzu finden Sie im „Katalog 
selbstständiger zahnärztlicher gemäß § 6 
Abs. 1 GOZ analog zu berechnender Leis-
tungen der Bundeszahnärztekammer“: 
(http://www.bzaek.de/fileadmin/PDFs/goz
/nov/katalog_analoge_leistungen.pdf) 
 
Frage: 
Kann die Professionelle Zahnreinigung 
(PZR) bei gesetzlich versicherten Patien-
ten mit einem Pauschalbetrag berechnet 
werden? 
 
Antwort: 
Die professionelle Zahnreinigung stellt in 
der Regel eine medizinisch notwendige 
Leistung dar und muss als solche nach 
der GOZ-Nr. 1040 berechnet werden. 
Durch einen unterschiedlichen Steige-
rungsfaktor kann die Höhe des Honorars 
an die unterschiedlichen Behandlungsge-
gebenheiten angepasst werden. Nur bei 

medizinisch nicht notwendiger Leistung 
(Verlangensleistung), z.B. der reinen Ent-
fernung kosmetisch störender Verfärbun-
gen wie Kaffee- oder Raucherbeläge, ist 
eine Berechnung nach §2 Abs. 3 mit ei-
nem Pauschalbetrag möglich, dann auch 
bei privat versicherten Patienten. 
 
Frage: 
Wie wird das Vorbereiten eines zerstör-
ten Zahnes zur Aufnahme einer Krone 
durch Aufbaufüllung(en) bei Verwendung 
eines adhäsiv befestigten Glasfaserstiftes 
berechnet? 
 
Antwort: 
Die Vorbereitung eines zerstörten Zahnes 
durch einen Schraubenaufbau oder Glas-
faserstift o.Ä. zur Aufnahme einer Krone 
wird mit der GOZ-Nr. 2195 berechnet. 
Diese Position ist aber, auch bei Verwen-
dung von mehreren Stiften, nur einmal 
pro Zahn berechenbar. Der erhöhte Auf-
wand kann über einen höheren Steige-
rungsfaktor abgebildet werden. Die Ma-
terialkosten für die Stifte, die zusätzlich 
zum Honorar berechenbar sind, können 
nach dem tatsächlichen Verbrauch ange-
setzt werden. Die adhäsive Befestigung 
des Stiftes kann zusätzlich mit der GOZ-
Nr. 2197 berechnet werden. Für die sich 
anschließende Aufbaufüllung ist die 
GOZ-Nr. 2180 gesondert berechenbar, 
die jedoch auch bei mehreren Aufbaufül-
lungen an einem Zahn nur einmal in An-
satz gebracht werden darf. Wird diese 
Aufbaufüllung adhäsiv befestigt, ist hier 
ebenfalls de GOZ-Nr. 2197 berechenbar 
und zwar auch dann, wenn sie schon 
einmal an diesem Zahn in Verbindung 
mit der adhäsiven Befestigung des Stiftes 
in Ansatz gebracht worden ist. 
 
Frage: 
Wie kann das Wiederbefestigen eines 
alio loco eingegliederten Provisoriums 
(oder Langzeitprovisoriums) z.B. im Not-
dienst berechnet werden? 
 
Antwort: 
Das Wiederbefestigen eines alio loco ein-
gegliederten Provisoriums muss entspre-
chend dem Kommentar der Bundeszahn-

ärztekammer analog nach 
GOZ § 6 Abs. 1 berechnet werden. 
 
Frage: 
Kann das Entfernen einer provisorischen 
Krone bei „Fremdpatienten“ berechnet 
werden? 
 
Antwort: 
Das Entfernen einer provisorischen Krone 
bei „Fremdpatienten“ kann nach GOZ-Nr. 
2290 (Entfernung einer Einlagefüllung, 
einer Krone, eines Brückenankers, Ab-
trennen eines Brückengliedes oder Steges 
oder Ähnliches) berechnet werden. 
 
Frage: 
Kann für eine implantatgetragene Krone 
tatsächlich nur die 2200 bzw. 5000 (Tan-
gentialpräparation) angesetzt werden? 
 
Antwort: 
Die Versorgung eines Implantats mit ei-
ner Krone muss in jedem Fall nach der 
Nummer 2200 berechnet werden. Dies 
gilt auch, wenn das lmplantat oder der 
Implantataufbau eine Stufen- oder Hohl-
kehlform hat oder z.B. zum Ausgleich von 
Divergenzen nachpräpariert werden 
muss. Die Abrechnungsbestimmungen 
lassen bei Implantatkronen eine Berech-
nung nach GOZ-Nr. 2210 nicht zu. 
 
Frage: 
Wie kann die Verwendung von Kariesde-
tektor berechnet werden? 
 
Antwort: 
Das Anfärben von Dentin mit Kariesde-
tektor kann als „besondere Maßnahme 
beim Präparieren“ nach der GOZ-Nr. 
2030 berechnet werden. Auch eine Ana-
logberechnung nach GOZ § 6 Abs. 1 ist 
möglich, weil die Leistung "Anwendung 
eines Kariesdetektors" in der GOZ nicht 
abgebildet ist. 
 
(Die FAQ-Serie wird fortgesetzt.) 
 
 

Dr. Jürgen Simonis 
Hinterweidenthal 
drjsimonis@googlemail.com 



 



 


